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1. Anlass 

Die gemeindliche Bauleitplanung soll eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung un-

ter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen 

und umweltschützenden Anforderungen er-

möglichen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Dennoch 

greift die Bauleitplanung immer in den Boden 

und die Fläche ein und ordnet die auf ihm 

stattfindenden baulichen und sonstigen Nut-

zungen. Der Bundesgesetzgeber hat deshalb 

in § 1a Abs. 2 BauGB den Grundsatz des 

sparsamen und schonenden Umgangs mit 

dem Boden verankert und die ökologischen 

Belange in der Bauleitplanung explizit her-

ausgehoben. 

Die Bauleitplanung muss dennoch versuchen, 

den vielfältigen Anforderungen an die ge-

meindliche Baulandentwicklung gerecht zu 

werden und widerstreitende Interessen ge-

gen- und untereinander abzuwägen, um so 

eine insgesamt nachhaltige Planung zu er-

möglichen. Gerade im Bereich der kommu-

nalen Wohnungsbaulandentwicklung treten 

insbesondere die Belange  

• der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse, 



 

• der Wohnbedürfnisse auch im Sinne 
der Eigentumsbildung,  

• des Erhalts und der Erneuerung der 
Ortsteile und  

• der Belange der Baukultur und des 
Landschaftsbildes  

in Konkurrenz zum Schutz der Umwelt und 

der Natur – insbesondere zum Schutzgut Bo-

den und Fläche. 

Um für diese konkurrierenden Belange Stan-

dards für die Berücksichtigung der ökologi-

schen Belange zu konkretisieren, hat der Rat 

sich eine abwägungsleitende Empfehlung für 

die zukünftige Entwicklung von Wohnbauland 

gegeben. Die einzelnen, unten aufgeführten 

Maßnahmen sind dabei nicht abschließend 

und müssen je nach städtebaulicher Situa-

tion konkretisiert werden. Weitere Maßnah-

men können zudem hinzugefügt werden, 

wenn es aus ökologischer und städtebauli-

cher Sicht sinnvoll ist. Zudem ist im Rahmen 

der Bauleitplanung die Festsetzung städte-

baulich zu begründen. Neben der planeri-

schen Maxime der  „Konfliktbewältigung“ 

und der „starren Festsetzung“ muss – als 

Ausfluss der Eigentumsgarantie des Art. 14 
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Grundgesetz – auch die Maxime der „plane-

rischen Zurückhaltung“ gelten. Eine behut-

same, aber stringente Festsetzungssyste-

matik in den einzelnen Bebauungsplänen er-

scheint daher sinnvoll.  

Die Implementierung der Belange kann nur 

im Rahmen von neuaufzustellenden oder zu 

ändernden Bauleitplanverfahren und nicht im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) um-

gesetzt werden. 
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2. Gliederung des Konzepts 

Die Konzepterarbeitung gliedert sich in vier 

Schritte: 

1. Im ersten Schritt wurde ein Leitbild 

erarbeitet, welches Hauptziele der 

Entwicklung beschreibt und den kon-

zeptionellen Rahmen für die weitere 

Entwicklung festlegt.  

 

2. Ergänzend wurde eine Übersicht von 

Maßnahmen zur nachhaltigen Gewer-

begebietsentwicklung erarbeitet. Die 

Maßnahmenübersicht umfasst bei-

spielhafte technische und bauliche 

Möglichkeiten aus den Handlungsfel-

dern  

• Energie,  

• Mobilität,  

• Fläche und Bebauung,  

• Wasser und technische Infra-

struktur,  

• Freiraum und Grün. 

 

3. Die Darstellung von 18 ausgewählten 

Maßnahmen aus den fünf Handlungs-



 

feldern soll sich vertiefend mit The-

men der Nachhaltigkeit und deren 

Umsetzung im kommunalen Handeln 

beschäftigen. 

 

4. Eine grobe Umsetzungsstrategie 

zeigt auf, wie die Maßnahmen am 

Standort durch verschiedene privat-

rechtliche und öffentliche Instru-

mente gesichert werden können.  
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3. Leitbild der grünen Wohngebiete  

Melle ist mit seiner Lage zwischen den Ober-

zentren Bielefeld und Osnabrück ein begehr-

ter Wohnstandort. Die Stadt verbindet ein 

vielfältiges Freizeit- und Naherholungsan-

gebot mit einem attraktiven Wohn- und pul-

sierenden Wirtschaftsstandort, an dem viele 

internationale Unternehmen aus verschiede-

nen Bereichen tätig sind. Eine Vielzahl an 

kulturellen und schulischen Angeboten ist 

Garant für die hohe Lebensqualität auch der 

zukünftigen Einwohner. 

Um auch in Zukunft Lebensqualität für die 

Bürger zu bieten, werden neue Wohnbauflä-

chen benötigt. Neben Neuausweisungen 

müssen auch Potenziale von Brachflächen 

und bestehenden Wohngebieten im Sinne der 

Innenentwicklung genutzt werden.  

Bei der Neuausweisung und Verdichtung 

möchte die Stadt Melle die biologische Viel-

falt des Naturraums schützen und strebt eine 

behutsame und umweltverträgliche Entwick-

lung des Standorts an. Der Erhalt der natür-

lichen Lebensgrundlagen, eine hohe ökologi-

sche Qualität, die sensible Einbindung in die 



 

Landschaft und die Verringerung der Flä-

cheninanspruchnahme sind die zentralen 

Ziele.  

Zugleich bringt die globale Klimakrise Ext-

remwetterereignisse und lange Trocken-

phase mit sich und das ökologische Gleich-

gewicht der Natur ist vielerorts bereits emp-

findlich gestört. Angesichts dieser Heraus-

forderungen wird eine nachhaltige Entwick-

lung angestrebt, um möglichst geringe Aus-

wirkungen auf Natur, Landschaft, Boden, 

Klima, Luft und Menschen zu erreichen. 

Die Bewältigung des Klimawandels ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der 

viele Akteure beteiligt sind. Die Aufgaben der 

Stadt Melle beziehen sich überwiegend auf 

die kommunale Planung. Dies vorweg sieht 

die Stadt Melle folgende acht Hauptziele als 

wichtig für die nachhaltige städtebauliche 

Planung an: 
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Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Das Ziel ist es, Flächen in Wohngebieten 

möglichst effizient zu nutzen – auch, um zu-

künftig den Bedarf an weiteren Wohngebie-

ten in Melle zu verringern. Eine effiziente 

Flächenaufteilung sowie die Vermeidung von 

schlecht nutzbaren Baugrundstücken ist 

bereits bei der Grundstücksaufteilung und  

-planung sowie bei der Gebäudeplanung zu 

berücksichtigen. 

 

Arten- und Pflanzenvielfalt fördern /  

Lebensraum schützen 

Das Ziel ist es, die Biodiversität am Stand-

ort durch eine gut vernetzte grüne Infra-

struktur zu schützen und zu fördern, z.B. 

durch Nisthilfen, Artenschutz an den Ge-

bäuden, Dach- und Fassadenbegrünungen, 

heimische Pflanzen oder Biotopflächen. 

 

 

 



 

Klimaangepasstes Bauen 

Eingriffe in die Natur und die Landschaft 
sollen verringert sowie öffentliche und pri-
vate Freiflächen naturnah gestaltet werden. 
Die Gebäude und Anlagen sollen sich dabei 
sensibel in das Landschaftsbild einpassen 

sowie großflächige Versiegelungen vermie-
den werden. 

 

 

Wasserwirtschaftlich optimiertes Bauen 
 

Straßen, Stellplätze und Wohngebäude sol-

len wassersensibel geplant und gebaut wer-

den. Eine naturnahe Regenwasserbewirt-

schaftung schützt und stärkt den natürli-

chen Wasserkreislauf. Regenwasser fließt 

verzögert ab, wird vor Ort gespeichert und 

verdunstet. So muss möglichst wenig Was-

ser über einen Kanal abgeleitet werden und 

es können Überschwemmungen bei Starkre-

genereignissen verhindert werden. 
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Energieeffizientes Bauen 

Die Verringerung des Energieverbrauchs 

kann einen positiven Beitrag zur Abmilde-

rung des Klimawandels leisten. Hierzu müs-

sen auch private Wohngebäude ihren Bei-

trag durch eine optimierte Gebäudeform und 

den Einsatz von nachhaltigen Energiekon-

zepten leisten. 

 

Verbesserte Nahmobilität 

Melle ist eine Flächenstadt, die jedoch kon-

sequent klimaschonende Mobilitätsangebote 

entwickeln möchte. Hierzu gilt es Angebote 

der Nahmobilität weiter zu entwickeln. Ne-

ben einem sicheren Fuß- und Radwegenetz 

leisten auch die gemeinschaftliche Nutzung 

von Mobilitätsangeboten und alternative 

Stellplatznachweise einen Beitrag zur Ver-

besserung der Nahmobilität. 

 

 

 



 

Attraktive Wohnumfelder 

Attraktive Wohnumfelder leisten einen ho-

hen Beitrag zur Identifikation mit dem 

Quartier und der Stadt. Hierzu zählen die 

architektonische und städtebauliche Quali-

tät (Baukultur) genauso wie die Einbindung 

von ökologischen Maßnahmen und die 

Schaffung von adäquaten Aufenthaltsräu-

men zur Steigerung des sozialen Zusam-

menhalts. 

 

Beitrag zum Klimaschutz leisten 

Ein grünes und wassersensibel gestaltetes 

Wohngebiet ist für die Herausforderungen 

der Klimakrise besser aufgestellt. Ein zu-

kunftsfähig geplantes Gebiet wirkt sich po-

sitiv auf das Kleinklima aus und schützt so-

wohl vor Überschwemmungen als auch vor 

Überhitzung. Negative Folgen durch zuneh-

mende Extremwetterereignisse und längere 

Trockenphasen können so abgemildert und 

wirtschaftliche Schäden vermieden werden. 

 

 



  

 
 

Ökologische Belange in der Bauleitplanung – Band B 

17 

4. Maßnahmen 

Die Maßnahmenübersicht stellt Möglichkei-

ten dar, die geeignet sind, das formulierte 

Leitbild in nachhaltigen Wohngebieten zu er-

reichen. Die Maßnahmenübersicht umfasst 

beispielhafte technische und bauliche Maß-

nahmen, die auf den öffentlichen und/oder 

privaten Flächen umgesetzt werden können.  

A Regelung durch Festsetzungen in der 
verbindlichen Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) oder durch eine kom-
munale Satzung 

B Regelung in den Grundstückskauf-
verträgen (teilweise in Form von 
städtebaulichen Verträgen) 

C Freiwillige Umsetzung ohne verbind-
liche Regelung, ggf. unterstützt 
durch Information und Beratung 

D Umsetzung in der Erschließungspla-
nung bzw. Siedlungsentwicklung 

E Planerische Überlegungen im Rah-
men der verbindlichen Bauleitpla-
nung 

/ Oder 

+ Und 

 



 

4.1. Maßnahmen aus dem 

Handlungsfeld „Ener-

gie“ 

Maßnahmen aus diesem Handlungsfeld sollen 

vor allem den sparsamen Umgang mit den 

Energieträgern festsetzen und ermöglichen. 

Gleichwohl sind dazu oft frühzeitige Überle-

gungen nötig, um überhaupt einen adäquaten 

Umgang mit den verschiedenen Energieträ-

gern und den Einsatz erneuerbarer Energien 

zu prüfen. 

Handlungsfeld Energie 

Maßnahme Beschreibung 
Um- 

setzung 
Leitbild 

Photovoltaik 

Erzeugung von 
Strom über Photo-

voltaik-Anlagen 
auf Dachflächen 

oder an Fassaden 

(A) / B / C 
/ E 

5 

Sole/Wasser-
Wärmepumpe mit 

Flachkollektor 

Erzeugung von 
Wärme und Kälte in 
geringer Tiefe mit 
Flachkollektoren 

C 5 

Sole/Wasser-
Wärmepumpe mit 
Erdwärmesonde 

Erzeugung von 
Wärme und Kälte 

mit Tiefenbohrun-
C 5 
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gen und oberflä-
chennaher Geo-

thermie 

Luft-Wasser-
Wärmepumpe 

Erzeugung von 
Wärme und Kälte 
aus der Umge-

bungsluft  mit einer 
Wärmepumpe 

C 5 

Grundwasser-
Wärmepumpe 

Erzeugung von 
Wärme und Kälte 
aus Grundwasser 
mit einer Wärme-

pumpe 

C 5 

Kalte Nahwärme 

Nutzung von rege-
nerativen Wärme-
quellen und Vertei-
lung über ein kaltes 

Nahwärmenetz 

B / C / E 5 

Wärmenetz 

Verteilung von 
Wärme in einem 

Nahwärmenetz aus 
verschiedenen Er-
zeugungsanlagen 

(A) / B / C 
/ E 

5 

Abwasser- 
Wärmepumpe 

Nutzung der 
Wärme aus Abwas-

serkanälen 
C 5 

Solarthermie 

Erzeugung von 
Wärme auf Dach-

flächen, Car-Ports, 
Garagen 

B / C / E 5 



 

Passive Solarnut-
zung 

Nutzung der Solar-
energie zur Behei-
zung des Gebäudes 

ohne technische 
Anlagen 

B / C 3, 5 

Blockheizkraft-
werk (BHKW) 

Erzeugung von 
Strom und Wärme 

in einer KWK-
Anlage mit Biogas 

oder Biomasse 
(z.B. Holzhack-

schnitzel) als 
Brennstoff 

B / C 5 

Holzheizung 

Erzeugung von 
Wärme in einer 
Holzheizung mit 
Holzhackschnit-

zeln, Pellets, Holz-
briketts oder 
Scheitholz als 

Brennstoff 

C 5 

Kühlung 

Erzeugung von 
Kälte mit selbst 

erzeugtem Strom, 
mit Solarthermie 

oder mit Abwärme 
aus einem BHKW 

C 3, 5 

Energiestandards 

Energiestandards 
für Wohngebäude, 

welche über die 
gesetzlichen Vor-

B / C 5 
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gaben hinausge-
hen. Z.B. kfw-

Standards 

Energieberatung 

Beratung von Bau-
herren und Ent-

wurfsverfassern zu 
den Möglichkeiten 

der Einsparung 
oder zur nachhalti-
gen Erzeugung von 
Energie und Wärme 

C 5 

Nachhaltige Ge-
bäudetechnik 

Gebäudetechnik, 
die nachhaltigen 
Standards ent-

spricht, um Ener-
gieverluste zu ver-
meiden und Res-
sourcen zu scho-

nen 

C 5 

Energiearme und 
ökologische Bau-

materialien 

Verwendung von 
ökologischen Bau-
stoffen ohne be-
denkliche Inhalte 

mit geringer grauer 
Energie und auf 

Basis natürlicher, 
nachwachsender 

Rohstoffen 

B / C 5 

 

 



 

4.2. Maßnahmen aus dem 

Handlungsfeld „Mobili-

tät“ 

Gerade im Bereich der Mobilität kann die 

kommunale Bauleitplanung nur geringe Ak-

zente setzen, um den Klimaschutz zu forcie-

ren. Gleichwohl kann durch eine nahmobili-

tätsfreundliche Straßenraumgestaltung dem 

Fuß- und Radverkehr mehr Platz gegeben 

werden. Auch über die Anlage von Sammel-

stellplätzen und – wo dies durch die Verdich-

tung geboten ist – Tiefgaragen können jedoch 

erste Schritte unternommen werden. 

Handlungsfeld Mobilität 

Maßnahme Beschreibung 
Um- 

setzung 
Leitbild 

Fuß- und Fahr-
radwege 

Bau eines sicheren 
und attraktiven 

Fuß- und Fahrrad-
wegenetzes zur 

Förderung der um-
weltfreundlichen 

Nahmobilität 

D / E 1, 6, 7 

Stellplatznachweis 
Reduzierung der 
nachzuweisenden 

Stellplätze zur Re-
A 1, 6, 7 
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duzierung der ver-
siegelten Fläche 
auf dem Grund-

stück 

Alternative Stell-
platznachweise 

Nachweis von 
Fahrradabstellan-
lagen oder Sha-
ring-Angeboten 
alternativ zum 
PKW-Stellplatz 

A 1, 6, 7 

Mobilitätsstation 

Bündelung ver-
schiedener Mobili-

tätsangebote an 
zentralen Stellen 

C / D / E 1, 6, 7 

Radabstellanlagen 

Sichere und über-
dachte Fahrradab-
stellanlagen im öf-

fentlichen Raum 

A / D 1, 6, 7 

Shared Mobility 

Gemeinschaftliche 
Nutzung von Fahr-
zeugen, E-Rollern, 

Fahrrädern etc. 

C 1, 6, 7 

 

 

 

 



 

4.3. Maßnahmen aus dem 

Handlungsfeld „Fläche 

und Bebauung“ 

Die Qualität des Bodens ist maßgeblich für 

den späteren Ausgleich und die Kompensa-

tion. Daher soll vor jeder Überlegung eine 

Bewertung der Bodenfunktion vorgenommen 

werden. 

Maßgeblich für den sparsamen Umgang mit 

dem Boden ist eine angemessene Dichte in-

nerhalb der zentralen Ortskerne und der neu 

zu entwickelnden Wohnbaugebiete. Dabei ist 

– wie bereits vom Gesetzgeber definiert – die 

Innenentwicklung vor der Außenentwicklung 

zu ermöglichen. Eine städtebauliche Dichte, 

wie sie in § 17 BauNVO über die Grundflä-

chenzahl und die Geschossflächenzahl fest-

gesetzt ist, sollte immer erreicht werden, um 

die Baugrundstücke optimal unter Abwägung 

des verantwortungsvollen Umgangs mit dem 

Boden und den Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse auszunutzen. 

Neben diesen Möglichkeiten des sparsamen 

Bodenumgangs, können auch kompakte Ty-
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pologien geplant werden. Hier sind insbeson-

dere Doppel-, Reihen- und Mehrfamilien-

häuser gemeint. Es bleibt nur die Frage, in 

wie weit diese Formen städtebaulich in die 

Umgebung passen und am Markt nachgefragt 

werden. Die Grundstücksgröße des Einfami-

lienhauses kann jedoch aus städtebaulichen 

Gründen festgesetzt werden. Oftmals wird 

jedoch die Grundstücksgröße schon durch 

die Marktteilnehmer geregelt. 

Über diese Möglichkeiten hinaus bietet auch 

die effizienten Erschließung und die Gestal-

tung der Erschließungsstraßen einen Mehr-

wert beim verantwortungsvollen Bodenum-

gang und führt zu einer nachhaltigeren Bau-

leitplanung. 

Handlungsfeld Fläche und Bebauung 

Maßnahme Beschreibung 
Um- 

setzung 
Leitbild 

Geschossigkeit 

Reduktion der Flä-
cheninanspruch-
nahme bei gleich-
zeitiger Erhöhung 
der Wohnfläche 

durch eine höhere 
Geschossigkeit 

A + E 1, 4 



 

Verdichtete  
Bauformen 

Schaffung von ver-
dichteten Baufor-

men wie z.B. 
Mehrfamilienhäu-
sern und Reihen- 

und Kettenhäusern 
zur Reduktion der 

Flächeninan-
spruchnahme pro 

Bewohner 

A + B + E 1, 4 

Reduzierung der 
überbaubaren  

Fläche 

Geringe Grundflä-
chenzahl zur Re-

duzierung der ver-
siegelten Fläche 
auf dem Grund-

stück 

A + E 
1, 3, 4, 

7 

Dachbegrünung 

Begrünung von 
Dachflächen zur 
ökologischen und 
klimatischen Auf-
wertung des Ge-
biets sowie zur 
Einsparung von 

Energie und Kosten 

A / B / C 
1, 3, 4, 

5 

Fassaden- 
begrünung 

Begrünung von 
Fassaden zur öko-
logischen und kli-

matischen Aufwer-
tung des Gebiets 

sowie zur Einspa-
rung von Energie 

und Kosten 

B / C 1, 4, 5 
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Innenentwicklung 

Priorität der In-
nenverdichtung 
und Verzicht auf 
die Ausweisung 

von Neubaugebie-
ten im Außenbe-

reich 

A + D + E 1, 6 

Erschließungs-
flächen 

Reduzierung von 
öffentlichen Ver-

kehrsflächen 
A + D + E 1, 4 

Materialität von 
Oberflächen 

Verwendung von 
wasser- und luft-

durchlässigen 
Materialien im 

Straßenraum und 
auf den Grund-

stücken 

A + D 
1, 4, 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. Maßnahmen aus dem 

Handlungsfeld Wasser 

und technische Infra-

struktur 

Der Umgang mit Niederschlagswasser hat 

mehrere wesentliche Komponenten. Zum ei-

nen soll – gerade bei Starkregenereignissen – 

der Abfluss in den Vorfluter gedrosselt wer-

den und zum anderen soll gleichzeitig anfal-

lendes Regenwasser vor Ort versickern, um 

den natürlichen Bodenhaushalt zu gewähr-

leisten. Niederschlagswasser kann aber auch 

als Alternative zu Frischwasser gebraucht 

werden.  

Durch die mögliche Freihaltung von unbe-

bauten Flächen wird die natürliche Boden-

funktion und Versickerung gestärkt. Hierzu 

können Festsetzungen getroffen werden – s. 

Maßnahmen aus dem Handlungsfeld „Fläche 

und Bebauung“. 

Neben dem Umgang mit Niederschlagswas-

ser können auch Einsparmaßnahmen in der 

Straßenbeleuchtung einen wesentlichen Bei-

trag zur Energieminimierung und auch zum 

Insektenschutz (Lockwirkung) leisten.  
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Handlungsfeld Wasser und technische Infrastruktur 

Maßnahme Beschreibung 
Um- 

setzung 
Leitbild 

LED-Beleuchtung 

Beleuchtung von 
Grundstücken und 
Straßen mit hoch-
effizienter LED-
Technik zur Ver-

ringerung des 
Stromverbrauchs 

und zur arten-
schutzgerechten 

Beleuchtung 

A / B / C / 
D 

2, 5 

Versickerungsfä-
hige befestigte 

Flächen 

Wasserdurchläs-
sige Befestigungs-
flächen zur Stär-
kung des natürli-

chen Wasserkreis-
laufs 

A / B / C / 
D 

1, 3, 4, 
7 

Wassersensible 
Straßengestaltung 

Gestaltung der 
Straßenräume mit 
Retentionsflächen 

und Freiflächen 
zum Schutz gegen 

Überflutung bei 
Starkregenereig-

nissen 

D 
1, 3, 4, 

7 

Regenwasser-
nutzung 

Nutzung von Re-
genwasser zur 

Verringerung des 
Trinkwasserver-

brauchs 

C 3, 5 



 

Grauwasser- 
nutzung 

Nutzung von Grau-
wasser zur Verrin-
gerung des Trink-
wasserverbrauchs 
und zur Reduktion 

des Abwassers 

C 3, 5 

Flächen- 
versickerung 

Versickerung von 
Regenwasser auf 

versickerungsfähi-
gen Flächen zur 

Stärkung des na-
türlichen Wasser-

kreislaufs 

A / B / C 4, 7 

Mulden- 
versickerung 

Versickerung von 
Regenwasser in 

Mulden mit 
Stauvolumen zur 
Stärkung des na-

türlichen Was-
serkreislaufs und 
zum Schutz vor 

Überflutung 

A / B / C 4, 7 

Mulden- 
Rigolen- 

versickerung 

Versickerung von 
Regenwasser in 

Mulden-Rigolen-
systemen mit 

hohem Stauvolu-
men zur Stär-

kung des natürli-
chen Wasser-
kreislaufs und 

A / B / C 4, 7 
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zum Schutz vor 
Überflutung 

Urbane  
Retentions- 

flächen 

Nutzung von ur-
banen Flächen 
als temporären 
Retentionsräu-
men zum Schutz 
vor Überflutung 

D + E 1, 4 

Offene  
Wasserflächen 

Offene Wasser-
flächen erhöhen 
die Aufenthalts-

qualität durch 
Kühlung im Som-
mer, erhöhen die 
Biodiversität und 
verbessern das 

Kleinklima 

A / B / C 4, 7 

Siedlungs- 
wasserwirt-

schaft 

Berechnung des 
Retentionsvolu-
mens in Bezug 
auf extremere 

Ereignisse (aktu-
ell 10jähriges 

anstatt 5jähriges 
Ereignis) 

D + E 3, 4 

Regenrückhal-
tung 

Bau von natur-
nah gestalteten 

Regenrückhalte-
becken 

D + E 
2, 4, 

7 

 



 

4.5. Maßnahmen aus dem 

Handlungsfeld Freiraum 

und Grün 

Grünräume gliedern nicht nur das Siedlungs-

gebiet, sie leisten darüber hinaus auch einen 

großen Beitrag zu Verbesserung des Mikro-

klimas und leisten einen Ausgleich zur Flä-

cheninanspruchnahme. Viele Maßnahmen 

sind sinnvollerweise auf öffentlichen Flächen 

darzustellen, um auch die kontinuierliche 

Pflege zu gewährleisten.  

Handlungsfeld Freiraum und Grün 

Maßnahme Beschreibung 
Um- 

setzung 
Leitbild 

Einfriedungen und 
Stützmauern 

Verwendung von 
lebenden und grü-
nen anstatt fester 
Einfriedungen so-
wie Verwendung 
von z.B. Natur-

steinmauern oder 
Böschungen 

A / C 2, 7 

Pflanzgebote 

Pflanzungen auf 
Privatgrundstü-

cken in Bezug auf 
den Grad der Ver-

siegelung 

A 2, 7 
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Gestaltung der 
Vorgärten 

Vorgaben zur Ge-
staltung, Versie-
gelung und Be-

pflanzung der Vor-
gärten; Verbot von 
„Schottergärten“ 

A / C 1, 2, 7 

Unbebaute Grund-
stücksflächen 

Vorgaben zur Ge-
staltung, Versie-
gelung und Be-

pflanzung der un-
bebauten Grund-

stücksflächen 

A / C 1, 2, 7 

Erhalt von  
Vegetation und 

Boden 

Vorgaben zum 
Schutz und zum 

Erhalt von beste-
hender Vegetation 
einschließlich dem 

Kronentraufbe-
reich und dem da-
runter liegenden 
Wurzelraum bei 
Baumaßnahmen 

A / B / D 1, 2, 7 

Pflanzung  
klimaresilienter 

Arten 

Pflanzung von Ar-
ten mit einer hohen 
Widerstandsfähig-

keit gegen sich 
verändernde kli-
matische Bedin-

gungen 

A / C / D 2, 7 

Pflanzung  
heimischer Ar-

ten 

Pflanzung von 
Arten, die heimi-
schen Tieren eine 

A / C / D 2, 7 



 

Lebensgrundlage 
bieten 

Artenschutz-
maßnahmen 

Artenschutzmaß-
nahmen an Ge-

bäuden oder 
durch technische 
Maßnahmen zur 
Förderung der 
Biodiversität 

A / C 2 

Frischluft-
schneisen 

Schaffung von 
Frischluftschnei-
sen zur Verbes-

serung des Klein-
klimas 

A / C + E 3, 7 

Naturnahe  
Freiflächen 

Pflege der Begrü-
nung nach den 

Bedürfnissen der 
heimischen Flora 
und Fauna (z.B. 
Wildwiese, Bio-

tope, Streuobst-
wiese) 

A / B / C 2, 7 

Biotop- 
vernetzung 

Gezielte städte-
bauliche Vernet-

zung von Bio-
topräumen zum 

Schutz und Erhalt 
der Natur und zur 

Förderung der 
Biodiversität 

A / C 2, 7 

Begrünte Stell-
plätze 

Verwendung von 
Materialien, die 

A / B / C 
/ D 

1, 3, 
4, 7 
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eine vollständige 
Versiegelung des 
Bodens vermei-
den und Grünflä-
chen integrieren 

Begrünte  
Straßenräume 

Anlage von multi-
funktionalen (Re-

genwasserma-
nagement, 

Schadstofffilte-
rung o.ä.) Grün-
flächen entlang 
der Straßen und 

Wege 

C 
1, 3, 
4, 7 
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5. Maßnahmensteckbriefe 

Für die folgenden Maßnahmen sollen vertie-

fende Betrachtungen angestellt werden, da 

diese im Rahmen der Wohnbaulandentwick-

lung einen hohen Wirkungsgrad zur Förde-

rung der nachhaltigen Stadtentwicklung 

leisten können. Die Steckbriefe sollen kurz 

das Ziel der Festsetzung und eine Beispiels-

festsetzung angeben. 

Bedacht werden muss dabei, dass in der 

Wohnbauflächenentwicklung die ökologi-

schen Belange über das Planungsrecht 

(BauGB) sicherzustellen sind. Darüber hinaus 

sind überwiegend einzelne private Bauherren 

Adressat der ökologischen Belange. Hier sind 

klare und eindeutige Vorgaben, Maßnahmen 

und Hilfestellungen zu formulieren, die für 

jeden Bauherren gleichermaßen gelten. Im 

Folgenden muss die Stadt als Ordnungsbe-

hörde (Bauaufsicht) zur Sicherung dieser Be-

lange auftreten. 

 

 



 

Maßnahme 
Umsetz-

ung 
Leitbild 

Photovoltaik 
(A) / B / C 

/ F 
5 

Energiestandards B / C 5 

Geschossigkeit A 1, 4 

Verdichtete Bauformen A + B 1, 4 

Reduzierung der überbaubaren 
Fläche 

A 
1, 3, 4, 

7 

Dachbegrünung A / B / C 
1, 3, 4, 

5 

Innenentwicklung A + D 1, 6 

Materialität von Oberflächen A + D 1, 4, 7 

Wassersensible Straßengestal-
tung 

D 
1, 3, 4, 

7 

Siedlungswasserwirtschaft D + E 3, 4 

Regenrückhaltung D 2, 4, 7 

Einfriedungen und Stützmauern A / C 2, 7 

Pflanzgebote A 2, 7 

Gestaltung der Vorgärten A / C 1, 2, 7 

Unbebaute Grundstücksflächen A / C 1, 2, 7 

Erhalt von Vegetation und Boden A / B / D 1, 2, 7 

Pflanzung klimaresilienter Arten A / C / D 2, 7 

Pflanzung heimischer Arten A / C / D 2, 7 

Artenschutzmaßnahmen A / C 2 

Naturnahe Freiflächen A / B / C 2, 7 
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5.1. Photovoltaik 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Photovoltaik (A) / B /C / E 5 

Ziel Einen Beitrag zum Klimaschutz leistet auch 
die Erzeugung und Nutzung von regenerati-
vem Strom auf möglichst vielen dafür geeig-
neten Dachflächen.  

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Auf geneigten oder flachen Dächern können 
neben der Begrünung auch Photovoltaik-An-
lagen errichtet werden. Das städtebauliche 
Ziel ist daher ortsnahe Erzeugung und orts-
naher Verbrauch von Strom und effektive 
Nutzung von Dachflächen. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Die Festsetzung von Photovoltaik-Anlagen ist 
unter der Festsetzungssystematik des § 9 
Abs. 1 Nr. 23 b BauGB nur schwer möglich, da 
die Festsetzung nur die Möglichkeit der Er-
richtung, aber nicht die Nutzung des erzeug-
ten Stroms ermöglicht. Zur Erreichung des 
städtebaulichen Ziels zur vermehrten Erzeu-
gung von möglichst CO2-neutralem Strom 
muss dieser aber auch genutzt werden. 

Beispielfest-
setzung 

In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird 
formuliert, dass die Erzeugung und Nutzung 
von regenerativem Strom empfohlen wird. Er-
gänzend dazu soll in den städtebaulichen Ver-
trägen oder Grundstücksverträgen aufge-
nommen werden, dass mindestens 50 % der 



 

geeigneten Dachflächen Photovoltaik-Anla-
gen innerhalb von zwei Jahren nach Errich-
tung des Gebäudes erstellt werden müssen. 

 

5.2. Energiestandards 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Energie-
standards 

C / F 5 

Ziel Durch die Vorgabe von verbindlichen Ener-
giestandards für Wohn- und Nichtwohnge-
bäude wird ein wesentlicher Beitrag zur Mini-
mierung des Primärenergiebedarfs des Sied-
lungsbereiches einer Kommune geleistet. 
Hierbei kann auf verschiedene Standards und 
Zertifizierungen zurückgegriffen werden. Die 
gängigsten Regelungen sind die Kfw-Stan-
dards, Passivhaus, Plusenergiehaus, DGNB-
Zertifizierung 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Die Berücksichtigung von Standards ist in 
erster Linie bautechnischer Natur. Es ist da-
rauf zu achten, dass architektonische Quali-
tät und Energiestandard im Zusammenhang 
geplant werden. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Die Festsetzung von Energiestandards über 
Bebauungspläne ist nicht möglich. Die Ver-
pflichtung zur Einhaltung von Energiestan-
dards kann über städtebauliche Verträge und 
Kaufverträge verbindlich geregelt werden. 

Beispielfest-
setzung 

entfällt  
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5.3. Geschossigkeit 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Geschossig-
keit 

A 1,4 

Ziel Die Geschossigkeit ist ein wesentliches Krite-
rium zur Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme, da hierdurch „höher“ gebaut 
werden kann. Im Einklang mit der Geschossig-
keit ist auch die Maßnahme „Innenverdich-
tung“ zu sehen. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Über die Höhe und Geschossigkeit wird im 
städtebaulichen Kontext Dichte definiert und 
eine möglichst effiziente Ausnutzung der be-
anspruchten Fläche gewährleistet. Jedoch 
müssen die angestrebte Höhe und Dichte auch 
zu der jeweiligen Siedlungsstruktur passen.  

Festset-
zungssyste-
matik 

Über § 9 BauGB und der BauNVO können Min-
dest- und Maximalgeschossigkeiten festge-
setzt werden. Im Zusammenspiel mit der 
Festsetzung von Höhen in Meter kann der 
Stadtraum in der Höhenentwicklung präzise 
geplant werden. Je nach Stadtraumtyp (zent-
rale Innenstadt, Einfamilienhausgebiet usw.) 
müssen jedoch adäquate Höhen und Ge-
schosse festgesetzt werden. 
Grundsätzlich ist eine höhere Bebauung von 
mindestens zwei Geschossen vorzusehen. 
Dies ermöglicht die effektive Ausnutzung der 
bebauten Fläche. Jedoch ist immer auf den 



 

Stadtraumtyp und die jeweilige städtebauli-
che Situation abzustellen. Nachbarschaftliche 
Belange sind zu berücksichtigen. 

Beispielfest-
setzung 

Je nach städtebaulicher Situation. 

 

5.4. Verdichtete Bauformen 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Verdichtete 
Bauformen 

A / B 1, 4 

Ziel Genauso wie die Geschossigkeit dient auch die 
Verdichtung der Bauform der Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme bzw. der Innen-
entwicklung.  

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Über die Art der Bauform (Einfamilienhaus, 
Doppelhaus, Hausgruppen oder Geschoss-
wohnungsbau) können städtebauliche Situa-
tion und neue Quartiere entstehen. Durch die 
Verdichtung wird die Flächeninanspruch-
nahme verringert, gleichzeitig jedoch auch 
mögliche negative Folgen (Hitzeinsel usw.) 
erzeugt. Hier ist eine – auch für den städte-
baulichen Kontext – passende Verdichtung zu 
wählen. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Über § 9 BauGB und die BauNVO können die 
Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, 
die Bauweise und die Baufenster festgesetzt 
werden. Eine Verdichtung durch Hausgruppen 
und Doppelhäuser ist in neuen Bebauungsplä-
nen anzustreben. Im ohnehin verdichteten 
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städtebaulichen Kontext sollen auch Ge-
schosswohnungsbau und geschlossene Bau-
weisen (Blockstrukturen) ermöglicht werden.  
 
Die in der BauNVO dargestellten Höchstwerte 
für die Grund- und Geschossflächenzahl soll 
ausgenutzt und dort, wo es städtebaulich 
sinnvoll ist, erhöht werden, um die Flächenin-
anspruchnahme zu verringern. 

Beispielfest-
setzung 

Je nach städtebaulicher Situation. 

 

5.5.  Reduzierung der  

überbaubaren Fläche 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Reduzierung 
der überbau-
baren Fläche 

A 1, 3, 4, 7 

Ziel Eine schonende Flächeninanspruchnahme be-
deutet auch, dass die überbaubare Grund-
stücksfläche reduziert wird, damit kompakte 
Baukörper entstehen und nicht-überbaubare 
Grundstücksflächen für Grünflächen genutzt 
werden. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

In verdichteten Räumen muss über Grün-
räume Ausgleich geschaffen werden. Hier 
dient die Reduzierung der überbaubaren 
Grundstücksfläche dazu, negative Auswir-
kungen der Verdichtung abzumildern und 



 

grüne, wasserdurchlässige Strukturen zu 
schaffen. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Nebenanlagen sind oft in den nicht-überbau-
baren Grundstücksbereichen zulässig. Durch 
eine flächenoptimierte Festsetzung der Bau-
felder können die Hauptbaukörper dichter und 
städtebaulich angemessen positioniert wer-
den. In diesen Baufeldern sind zudem die Ne-
benanalgen (Garagen usw.) unterzubringen. 

Beispielfest-
setzung 

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Ga-
ragen und Carports gem. § 12 BauNVO und 
sonstige Nebenanlagen, die nach Landesrecht 
in den Abstandsflächen zulässig sind, sind au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
nicht zulässig. 

 

5.6. Dachbegrünung 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Dachbegrü-
nung 

A 1, 3, 4, 5 

Ziel Insbesondere Dachflächen können zusätzliche 
Funktionen wahrnehmen und so einen we-
sentlichen Beitrag zu einer ökologischen 
Stadtgestaltung leisten. Hierzu zählt die Ver-
minderung des Regenwasserabflusses und die 
Verbesserung des Stadtklimas. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

In verdichteten Räumen muss über Grün-
räume Ausgleich geschaffen werden. Sie kön-
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nen den Wasserabfluss vermindern und ver-
zögern und gleichzeitig auch klimatisch für die 
Kühlung der Quartiere sorgen.  

Festset-
zungssyste-
matik 

Gründächer sollten vor allem auf flachgeneig-
ten Dächern errichtet werden. Zudem sind 
Nebenanlagen und Garagen sowie Carports 
geeignet für Gründächer. 

Beispielfest-
setzung 

Dachflächen mit einer Neigung von weniger 
als 20 Grad sind mit einer Substratmächtig-
keit von mindestens 12 cm zu begrünen. Aus-
genommen von dieser Verpflichtung sind 
technische Einrichtungen und Belichtungsflä-
chen. Eine Kombination von Gründach und 
Solaranlagen ist zulässig. 

 

5.7. Innenentwicklung 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Innenent-
wicklung 

A + D 1, 6 

Ziel Die Innenentwicklung ist ein zentrales Ziel, um 
auch das 30 ha-Ziel der Bundesregierung zu 
erreichen. Hierdurch kann die Flächeninan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Pro-
duktionsflächen und Naturräumen verringert 
werden. Gleichzeitig können aber auch Infra-
strukturen besser ausgelastet werden.  

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Die Innenentwicklung muss jedoch nicht nur 
„mehr“ Wohnraum, sondern auch „besseren“ 
und weitere Qualitäten im Quartier schaffen. 



 

Hierzu müssen neue Baukörper in vorhande-
nen Quartieren entstehen und diese behutsam 
städtebaulich ergänzt werden. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Die Festsetzung der Innenentwicklung ist über 
die Kriterien der Grundflächen- und Ge-
schossflächenzahl, sowie die Bauform und die 
überbaubare Grundstücksfläche möglich. 

Beispielfest-
setzung 

Je nach städtebaulicher Situation. 

 

5.8. Materialität von  

Oberflächen 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Materialität 
von Oberflä-
chen 

A + D 1, 4, 7 

Ziel Durch eine wassersensitive Gestaltung der 
Oberflächen kann der Boden darunter weiter 
geschont und mit Wasser versorgt werden. 
Die Bodenfunktion wird dadurch gestärkt. Zu-
dem wird der Wasserabfluss gemindert.  

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Die Gestaltung von Oberflächen ist nicht nur 
im öffentlichen Raum ein wichtiges Gestal-
tungskriterium. Neben den ästhetischen Ge-
sichtspunkten sollen jedoch auch ökologische 
Kriterien zum Erhalt der Bodenfunktion her-
angezogen werden. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Festsetzungen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB zulässig. Die Belange der Wasserwirt-
schaft sind zu beachten und bei der Gefahr des 
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Einsatzes von wasserverschmutzenden Stof-
fen ist die Festsetzung behutsam anzuwen-
den. 

Beispielfest-
setzung 

Stellplatzanlagen mit ihren Zufahrten sind in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau her-
zustellen. Auch Wasser- und Luftdurchläs-
sigkeit wesentlich mindernde Befestigungen 
wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphal-
tierung oder Betonierung sind nicht zulässig. 

 

5.9. Wassersensible  

Straßengestaltung 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Wassersen-
sible Stra-
ßengestal-
tung 

D 1, 3, 4, 7 

Ziel Durch die ortsnahe Retardierung und Versi-
ckerung von Niederschlagswasser können 
Regenrückhaltebecken und Vorfluter bei 
Starkregenereignissen entlastet werden. Ge-
rade das auf den Straßen anfallende Nieder-
schlagswasser kann durch Mulden oder Mul-
den-Rigolensysteme abgeleitet werden.   

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Neben den Straßenkörpern und den beglei-
tenden Gehwegen sollen Versickerungsmög-
lichkeiten den Wasserabfluss verzögern. Zu-
dem ist eine ortsnahe Versickerung sinnvoll, 
um dem Boden weiterhin Wasser zuzuleiten. 



 

Die Maßnahmen können jedoch – je nach städ-
tebaulichem Kontext – variieren. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Diese Maßnahme ist im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung umzusetzen.  

Beispielfest-
setzung 

entfällt 

 

5.10. Siedlungs- 

wasserwirtschaft 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Siedlungs-
wasserwirt-
schaft 

D + E 3 + 4 

Ziel Durch die Bewirtschaftung des Siedlungswas-
sers (Frisch- und Brauch-, sowie Regenwas-
ser) soll die Ressource Wasser geschont und 
nachhaltig eingesetzt werden. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Die Einbindung von Wasser in en Städtebau 
kann zum einen die Ressource Wasser scho-
nen und die Nutzung von Trinkwasser durch 
Regen- und Brauchwasser ersetzen. Zudem 
kann anfallendes Niederschlagswasser orts-
nah versickert werden, so um Starkregener-
eignisse abzufedern. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Die Nutzung von Grau- oder Regenwasser ist 
nicht festsetzbar.  
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Beispielfest-
setzung 

entfällt 

 

5.11. Regenrückhaltung 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Regenrück-
haltung 

D 2, 4, 7 

Ziel Durch die Regenrückhaltung können gerade 
bei Starkregenereignissen die Vorfluter vor 
einem übermäßigen Einströmen von Nieder-
schlagswasser geschützt und so Über-
schwemmungen verhindert werden. Sie dient 
durch den verzögerten Abfluss des Regen-
wassers auch einer möglichst kontinuierlichen 
Ableitung des Regenwassers. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Gerade bei einer hohen Versiegelung der Flä-
che wird bei Starkregenereignissen viel Nie-
derschlagswasser in die Kanalisation oder den 
Vorfluter abgeleitet, sodass diese schnell an 
die Kapazitätsgrenzen kommen. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Diese Maßnahme ist im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung umzusetzen. Im Rahmen der 
Planungen sind zudem Bemessungsgrenzen 
zu wählen (10jähriges Ereignis). 

Beispielfest-
setzung 

entfällt 

 



 

5.12. Einfriedung und  

Stützmauern 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Einfriedung 
und Stütz-
mauern 

A + C 1, 7 

Ziel Eine naturnahe Gestaltung von Einfriedungen 
und Stützmauern erweitert den Lebensraum 
für Vögel, Insekten und Säugetiere und trägt 
zu einer Verbesserung des Mikroklimas bei. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Neben der optischen Aufwertung des Sied-
lungskörpers können gerade grüne Strukturen 
diesen gliedern und oft eher Raumkanten bil-
den als bspw. Stabgitterzäune. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Lebende Einfriedungen können als örtliche 
Bauvorschrift erlassen werden. Jedoch ist 
auch hier auf den stadträumlichen Kontext zu 
achten. 
 
Insektenfreundliche Mauern sollten nur bei ei-
ner besonderen städtebaulichen Situation und 
weniger in Einfamilienhausgebieten festge-
setzt werden. Hier sollte eher der Beratung 
und weiterer Förderung durch das Umwelt-
büro Vorzug gegeben werden. 

Beispielfest-
setzung 

Grundstückseinfriedungen sind durch lebende 
Hecken mit heimischen, standortgerechten 
Gehölzen zulässig. Kombinationslösungen aus 
Hecke und Zaun sind zulässig, wenn der Zaun 
vom öffentlichen Raum aus nicht sichtbar ist. 
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Es wird die Verwendung von Arten der Ge-
hölzliste und der Bau von Stützmauern in Tro-
ckenbauweise empfohlen. 
 
Weitere Beratungen kann auch die SON ge-
ben, um Nistkästen den Baumaterialien ent-
sprechend auszuwählen.  

 

5.13. Pflanzgebot 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Pflanzgebot A + C 2, 7 

Ziel Bäume spenden nicht nur Schatten in heißen 
Sommern, sondern verbessern darüber hinaus 
auch das Mikroklima und sind für Vögel, In-
sekten und Säugetiere Lebensraum und Nah-
rungsgrundlage. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Bäume gliedern den Raum und tragen auch zu 
einer Vernetzung von Grünstrukturen bei. Sie 
sind elementarer Bestandteil des Städtebaus.  

Festset-
zungssyste-
matik 

Bäume können vor allem über das Verhältnis 
zur Grundstücksfläche festgesetzt werden. 
Vorhandene Einzelbäume können darüber 
hinaus standortgenau festgesetzt werden. 
Dies ist in Neubaugebieten jedoch höchstens 
im Straßenbau sinnvoll, da der Erschließungs-
planung etwas Gestaltungsfreiheit gegeben 
werden sollte. 
 



 

Darüber hinaus können Flächen zur Anpflan-
zung von Gehölzstrukturen festgesetzt wer-
den (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Diese dienen 
jedoch eher zur Abgrenzung zur freien Land-
schaft oder zur Schaffung von durchgehenden 
Grünverbindungen, wenn dies nicht über die 
Festsetzung von Grünflächen erfolgt. 

Beispielfest-
setzung 

Je angefangene 300 m2 Baugrundstück ist auf 
dem jeweiligen Baugrundstück innerhalb eines 
Jahres nach Einzug mindestens ein hoch-
stämmiger Laubbaum (darunter fallen auch 
Obstbäume) zu pflanzen.  
 
Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten 
Gehölzpflanzungen sind ausschließlich stand-
ortgerechte heimische Gehölze entsprechend 
der Liste im Umweltbericht oder Obstbäume 
zu verwenden. 

 

5.14. Gestaltung der  

Vorgärten 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Pflanzgebot A / C 1, 2, 7 

Ziel Freiräume sollte wassersensibel und ökolo-
gisch vorteilhaft gestaltet werden. Dabei tre-
ten oft Nutzungskonflikte zur Pflege der grü-
nen Freiräume auf und oft werden die Vorgar-
tenbereiche als zusätzliche Stellplätze be-
nutzt. 
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Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Freiflächen sollten städtebaulich adäquat an-
gelegt und freiraumplanerisch gestaltet sein. 
Hierzu gehört vor allem der Vorgartenbereich. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Über die örtlichen Bauvorschriften (NBauO) 
können in einem gewissen Umfang Vorschrif-
ten getroffen werden, jedoch sind diese oft 
mit einem Risiko behaftet, da viele unbe-
stimmte Rechtsbegriffe nicht abschließend 
von den Gerichten ausgelegt wurden. 

Beispielfest-
setzung 

Innerhalb des zu bebauenden Grundstücks 
sind die nicht überbaubaren und nicht für Zu-
fahrten und Stellplätze benötigten Flächen 
gärtnerisch zu gestalten, zu begrünen und mit 
heimischen Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen.  
 
Vorgärten sind zu mindestens 50 % als Vege-
tationsfläche (z. B. Rasen, Gräser, Stauden, 
Kletterpflanzen, Gehölze) unversiegelt herzu-
stellen und dauerhaft zu erhalten. Als Vorgar-
ten ist die Fläche zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der vorderen Hauskante 
definiert. Nebenanlagen gem. §§ 12 und 14 
BauNVO sind unzulässig.  

 

 

 

 



 

5.15. Unbebaute Grund-

stücksflächen 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Unbebaute 
Grund-
stücks- 
flächen 

A / C 1, 2, 7 

Ziel Freiräume sollten wassersensibel und ökolo-
gisch vorteilhaft gestaltet werden. Dabei tre-
ten oft Nutzungskonflikte zur Pflege der grü-
nen Freiräume auf. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Auch der Freiraum ist gärtnerisch und frei-
raumplanerisch zu gliedern und zu gestalten. 
Er ist ein wesentliches Merkmal des Städte-
baus. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Die Festsetzung hängt stark von den Stadt-
raumtypen ab und sollte planerisch zurück-
haltend erfolgen.  
 
Jedoch kann in verdichteten städtebaulichen 
Situationen auch eine präzisere Festsetzung 
der nicht überbaubaren Grundstückflächen 
erfolgen (Wildwiese usw.).  

Beispielfest-
setzung 

Je angefangene 300 m2 Baugrundstück ist auf 
dem jeweiligen Baugrundstück innerhalb eines 
Jahres nach Einzug mindestens ein hoch-
stämmiger Laubbaum (darunter fallen auch 
Obstbäume) zu pflanzen.  
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Darüber hinaus können je nach städtebauli-
cher Situation auch Wildwiesen festgesetzt 
werden. 

 

5.16. Erhalt von Vegetation 

und Boden 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Erhalt von 
Vegetation 
und Boden 

A / B / C 1, 2, 7 

Ziel Der Boden ist in seiner Funktion schutzwürdig 
und möglichst zu erhalten. Er ist bei Eingriffs-
bilanzierung zu berücksichtigen. Gewachsene 
und ökologisch wertvolle Vegetationsstruktu-
ren als Lebensraum sollen zudem erhalten und 
geschützt werden. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Durch die Versieglung wird immer in den Bo-
den eingegriffen. Der Eingriff soll sparsam er-
folgen. 

Festset-
zungssyste-
matik 

Schutzwürdige Vegetationsstrukturen kön-
nen im Bebauungsplan als erhaltenswert gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt werden. 

Beispielfest-
setzung 

Je nach städtebaulicher Situation. 

 

 

 



 

5.17. Pflanzung klimaresili-

enter Arten 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Pflanzung 
klimaresili-
enter Arten 

A / B / C 2, 7 

Ziel Bedingt durch die Zunahme von längeren Tro-
ckenphasen und Hitzeperioden sollten ver-
mehrt klimaresiliente Pflanzenarten ange-
pflanzt werden. 
 
Langfristig gesehen entsteht so eine bessere 
Vitalität, die für den Siedlungsbereich geeig-
net ist, jedoch Nährwert und Lebensraumqua-
lität für heimische Fauna nicht immer bietet. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Grünstrukturen ordnen den Raum. Gut 
(an)wachsende Baum- und Pflanzenarten er-
leichtern die Pflege und schaffen einen ökolo-
gischen Mehrwert.  

Festset-
zungssyste-
matik 

Flächen und Pflanzlisten zur Anpflanzung von 
Gehölzstrukturen können im Bebauungsplan 
festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a 
BauGB). 

Beispielfest-
setzung 

Die einzelnen Pflanzlisten werden vom Um-
weltbüro ausgearbeitet und sind Teil der je-
weiligen Bebauungspläne. 
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5.18. Pflanzung heimischer 

Arten 

Maßnahme Umsetzung  Leitbild 

Pflanzung 
heimischer 
Arten 

A / B / C 2, 7 

Ziel Viele Tierarten sind auf heimische Pflanzen 
angewiesen. Sie bieten Lebensraum für Vögel 
und Tiere und sind oft standortverträglich. 
Zudem können nicht heimische Pflanzen das 
vorhandene Ökosystem gefährden.  
 
Langfristig gesehen entsteht so weniger Vita-
lität, die für den Siedlungsbereich oft auch 
weniger geeignet ist, jedoch Nährwert und 
Lebensraumqualität für heimische Fauna bie-
tet. 

Städtebauli-
ches Krite-
rium 

Grünstrukturen ordnen den Raum. Gut 
(an)wachsende Baum- und Pflanzenarten er-
leichtern die Pflege und schaffen einen ökolo-
gischen Mehrwert.  

Festset-
zungssyste-
matik 

Flächen und Pflanzlisten zur Anpflanzung von 
Gehölzstrukturen können im Bebauungsplan 
festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a 
BauGB). 

Beispielfest-
setzung 

Die einzelnen Pflanzlisten werden vom Um-
weltbüro ausgearbeitet und sind Teil der je-
weiligen Bebauungspläne. 
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6. Umsetzungsstrategie 

Die Strategie gibt eine Empfehlung, zu wel-

chem Zeitpunkt der Gebietsentwicklung wel-

che Maßnahmen von der Stadt Melle plane-

risch festgeschrieben oder anderweitig gesi-

chert werden sollten. Dazu wird ein Instru-

mentenmix aus verbindlichen und freiwilligen 

Komponenten empfohlen, der eine hohe Um-

setzungsquote im Plangebiet erwarten lässt.  

B-Plan  Beratung 
Sicherung durch verbindli-
che Festsetzungen nach 
dem Baugesetzbuch 
 
Mindeststandard im ge-
samten Plangebiet 

 
Information über Aufwand-
Nutzen der Maßnahmen 
 

   
Städtebaulicher Vertrag   
Sicherung weiterer Krite-
rien, die nicht (rechtssi-
cher) im Rahmen des Be-
bauungsplans geregelt 
werden können 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

6.1.  B-Plan 

Die verbindliche Bauleitplanung regelt den 

Umfang und die Art der baulichen Nutzung 

des Plangebiets. Über den Bebauungsplan 

(B-Plan), der aus einem planerischen und 

textlichen Teil besteht, wird Baurecht ge-

schaffen. Gestalterische Vorgaben in Form 

von örtlichen Bauvorschriften im B-Plan sind 

ein wesentliches Steuerungselement der 

Kommunen, um eine qualitätsvolle Entwick-

lung im Plangebiet zu gewährleisten. Neben 

Vorgaben zu Art und Nutzung, Verkehrswe-

gen und der überbaubaren Grundstücksflä-

che können hier auch weitergehende städte-

bauliche Aspekt bspw. zu Grünflächenge-

staltung, festgesetzt werden.  

Der B-Plan ist das Instrument des Städte-

baus und hat langfristige Auswirkungen auf 

die Nutzung der Flächen im gesamten Plan-

gebiet. Damit ist er geeignet, die Zielsetzung 

mithilfe von Maßnahmen im Plangebiet zu 

verankern und so einen verbindlichen Stan-

dard für die langfristige bauliche Nutzung 

des Gewerbegebiets zu setzen. Hier sollten 

Maßnahmen festgesetzt werden, die von je-

dem Betrieb und auf jedem Grundstück um-
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gesetzt werden sollen. Im Rahmen des Auf-

stellungsverfahrens eines B-Plans werden 

unterschiedliche Interessen berücksichtigt, 

um diese gegen- und untereinander abzuwä-

gen.  

6.2. Städtebaulicher Ver-

trag 

Über städtebauliche Verträge können Maßn-

nahmen, die nicht (rechtssicher) über einen 

Bebauungsplan festgesetzt werden können 

(bspw. die Errichtung von PV-Anlagen auf 

Dächern), mit dem Vorhabenträger verein-

bart werden. Regelmäßig wird dies bei der 

Erschließung neuer Baugebiete gemacht. 

Elementar ist jedoch, dass die Regelungen im 

städtebaulichen Vertrag ursächlich aus der 

Gebietsentwicklung resultieren (Koppe-

lungsverbot) und in einem angemessenen 

Verhältnis zur Planung stehen (Übermaß).  

6.3. Beratung 

Im Fokus des Beratungsangebots sollten die 

Zielsetzungen des Leitbilds und zugehörige 

Maßnahmen stehen. Ziel ist es eine Identifi-

kation mit dem Leitbild herzustellen und zur 

Maßnahmenumsetzung zu motivieren. Dafür 



 

ist es entscheidend, Relevanz und lokale Be-

troffenheit deutlich zu machen und den Akt-

euren konkrete Handlungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen. 

Eine transparente Kommunikation von Auf-

wand und Nutzen der Maßnahmen trägt dazu 

bei, die Akzeptanz für die Maßnahmen zu er-

höhen. Eine motivierende Ansprache der Be-

triebe setzt auf individuelle Handlungsoptio-

nen statt auf allgemeine Appelle.  

6.4. Ablauf 

Im B-Plan werden Maßnahmen im ersten 

Schritt gebietsweit festgesetzt. Über die 

Maßnahmen wird das Leitbild langfristig und 

verbindlich im Plangebiet verankert. Darüber 

hinaus können bestimmte Maßnahmen im 

städtebaulichen Vertrag fixiert werden, da 

eine Umsetzung im Bebauungsplan unsicher 

wäre (bspw. PV-Anlagen). Eine ergänzende 

Beratung zeigt den ansiedlungswilligen Ein-

wohnern Aufwand und Nutzen der Maßnah-

men an ihrem konkreten Buprojekt auf. Auch 

eine Beratung im Rahmen der Förderpro-

gramme der Stadt Melle kann stattfinden.  
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7. Zusammenfassung 

Das Konzept beinhaltet beispielhafte Maß-

nahmen, die auf den öffentlichen und priva-

ten Flächen realisiert werden sollen. Durch 

die Maßnahmen kann die Widerstandsfähig-

keit gegen Extremwetterereignisse im Rah-

men der Klimakrise und der Erhalt bzw. 

Schaffung von Lebens-, Schutz- und Nah-

rungsräumen gefördert und Folgen durch die 

Bebauung so teilweise kompensiert werden. 

Zusätzlich werden Grundzüge einer Umset-

zungsstrategie skizziert, die aufzeigt, zu 

welchem Zeitpunkt welche Maßnahmen pla-

nerisch festgeschrieben, vertraglich festge-

schrieben oder anderweitig gesichert werden 

können.  

Mit dem Konzept verfügt die Stadt Melle über 

ein Instrument, um den Rahmen für eine 

ökologische Entwicklung der Wohngebiete zu 

gestalten. Erkenntnisse und Empfehlungen 

aus dem Prozess sollen in die Bauleitplanung 

und den weiteren Entscheidungsprozess ein-

fließen.  
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